
 

 

LM Kabinett beschließt neues Landeswasser- 
und Küstenschutzgesetz MV  
Backhaus: „Wasser schützen, nachhaltig nutzen und Leben retten“ 

Das Kabinett hat heute den Entwurf für das neue Landeswasser- und Küs-
tenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LWaKüG M-V) beschlossen. 
Damit wird das seit 1992 geltende Landeswassergesetz abgelöst. Die No-
velle reagiert auf die Folgen des Klimawandels, stärkt den Schutz der 
wichtigsten Ressource Wasser als zentrale Lebens- und Wirtschaftsgrund-
lage des Landes und schafft Klarheit in Zuständigkeiten und Finanzierung 
– insbesondere im Küstenschutz. 

„Wir erleben es jedes Jahr deutlicher: Wasser ist nicht selbstverständlich. 
In manchen Regionen fehlt es, in anderen bedroht es durch Hochwasser 
Menschen und Infrastruktur. Unser neues Wasserrecht trägt dieser Reali-
tät Rechnung – vorausschauend, klar geregelt und mit Augenmaß“, be-
tonte Landwirtschafts- und Umweltminister Dr. Till Backhaus heute in der 
Landespressekonferenz in Schwerin, wo er das Gesetz in seinen Grundzü-
gen vorstellte.  

Mit dem neuen Gesetz werden vier wesentliche Ziele erreicht: 

 der Schutz von Grundwasser und Oberflächengewässern wird 
gestärkt, auch mit dem Ziel, die Trinkwasseraufbereitung langfris-
tig bezahlbar zu halten 

 das Wasserentnahmeentgelt wird moderat erhöht, wobei die Be-
darfe der Landwirtschaft gesondert berücksichtigt und sparender 
Verbrauch belohnt wird 

 der Schutz zusammenhängend bebauter Gebiete vor Hochwasser 
der Binnen- und Küstengewässer wird als Aufgabenbereich des 
Landes endgültig gesetzlich verankert 

 und es wird die Grundlage für Maßnahmen zur Klimaanpassung 
geschaffen – etwa durch die Möglichkeit der Rückverlegung von 
Küstenschutzanlagen 

„Wasser ist unsere wertvollste Ressource. Wir müssen es schützen und 
gerecht verteilen, weil Menschen, wirtschaftliche Tätigkeiten und Lebens-
räume davon abhängen – ob auf dem Land oder in unseren Städten“, 
sagte Backhaus und führte die vier Kernpunkte weiter aus. 
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Wasser schützen – als lebenswichtige unverzichtbare Ressource 

Das neue Gesetz stärkt den Schutz von Grundwasser, Seen und Flüssen. 
Das Nachhaltigkeitsgebot stand bisher so nicht im Gesetz – jetzt wird es 
verbindlich. Ein Beispiel: Im 5-Meter-Gewässerrandstreifen gilt künftig: 
kein tiefes Pflügen, keine Düngemittel, kein Eintrag umweltschädigender 
Stoffe. Davon betroffen sind aktuell maximal 7.500 Hektar Ackerland in 
M-V. „Mit dieser Maßnahme unterstützen wir die Ziele der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie und verbessern den Zustand unserer Gewässer“, 
erläuterte der Minister. Das Nachhaltigkeitsgebot stärkt auch den Grund-
wasserschutz, um Wasser dauerhaft verfügbar und Kosten für die Trink-
wasseraufbereitung bezahlbar zu halten. „Die Trinkwasserversorgung 
bleibt weiterhin ein öffentliches Gut und eine öffentliche Aufgabe“, 
stellte Backhaus klar. 

Küstenschutz als staatliche Verantwortung  

Das Land übernimmt die Verantwortung für den Schutz geschlossener 
Siedlungsbereiche vor Hochwasser der Binnen- und Küstengewässer. Seit 
1990 wurden ca. 500 Millionen Euro in den Neubau und die Verstärkung 
von Küstenschutz-Anlagen investiert; davon ca. 70 Millionen Euro von 
2021 bis 2024 (ca. 17,1 Mio. Euro pro Jahr). Für den Schutz rein landwirt-
schaftlich genutzter Flächen bleiben Gemeinden und Wasser- und Boden-
verbände zuständig, für den Hochwasserschutz weiterer Flächen außer-
halb geschlossener Siedlungsbereiche wird ihnen die Verantwortung 
übertragen. Die Anlagen, die sie dafür vom Land erhalten, sind im wehrfä-
higen Zustand.  

Wasserentnahmeentgelt: gerecht, lenkend und mit Ausnahmen 

Das Gesetz führt zu Änderungen beim Wasserentnahmeentgelt. Die Ent-
geltsätze werden erhöht, aber nicht von heute auf morgen, sondern frü-
hestens ab 01.01.2027. Die bisherige vollständige Entgeltbefreiung für die 
landwirtschaftliche Beregnung entfällt. Gleichzeitig bleibt die Frostschutz-
beregnung entgeltfrei. „Die Belastung wird auf breite Schultern verteilt. 
Jede und jeder leistet einen Beitrag für den Ressourcenschutz“, unter-
strich Backhaus. Als Beispiel: eine vierköpfige Familie bezieht im Jahr 
durchschnittlich 152 Kubikmeter Trinkwasser. Dafür sind künftig rund 15 
Euro mehr pro Jahr als bisher zu zahlen. „Das halte ich für unser wichtigs-
tes Lebensmittel moderat“, sagte Backhaus weiter und betonte, dass es 
nicht um Bestrafung, sondern um einen verantwortungsvollen Umgang 
mit der Ressource Wasser geht. So werden die Einnahmen aus dem Ent-
gelt ausschließlich zweckgebunden verwendet – unter anderem für Ge-
wässerunterhaltung den Gewässerschutz und den Erhalt der wasserwirt-
schaftlichen Infrastruktur. 

Die Gemeinden und Zweckverbände investieren kontinuierlich in öffentli-
che Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen in Mecklen-



 

 

burg-Vorpommern. Seit 1991 wurde für ca. 2.400 Investitionsmaßnah-
men der öffentlichen Abwasserbeseitigung ein Gesamtinvestitionsvolu-
men von ca. 2,5 Milliarden Euro umgesetzt, welches das Land mit rund 
900 Millionen Euro förderte. Für ca. 770 Trinkwasservorhaben wurde im 
gleichen Zeitraum ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 300 Millionen 
Euro bewegt, flankiert durch rund 110 Millionen Euro an Fördermitteln, 
die das Land ausreichte. 

Klimaanpassung als Leitmotiv 

Ein weiteres zentrales Ziel der Reform ist die Vorbereitung auf Extrem-
wetterlagen und veränderte klimatische Bedingungen. Das Gesetz erlaubt 
künftig die Rückverlegung von Küstenschutzanlagen, die Ausweisung von 
Küstenrückgangsgebieten und die Stärkung naturnaher Gewässerentwick-
lungsräume. Minister Backhaus: „Wir können den Klimawandel nicht 
rückgängig machen, aber wir können uns klug darauf vorbereiten. Dieses 
Gesetz gibt uns dafür die Instrumente in die Hand.“ 

Sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch kommunale Akteure profitieren 
laut Backhaus von der praxistauglichen Ausgestaltung des Gesetzes: 

 Die Pflicht zur Aufstellung kommunaler Hochwasser- und Sturm-
flutpläne wurde überarbeitet – Gemeinden werden dort entlastet, 
wo keine unmittelbare Betroffenheit besteht. 

 Die geplante Neueinstufung von Gewässern in erste und zweite 
Ordnung wird nicht mit dem Gesetz kommen, sondern punktuell 
durch Rechtsverordnung – soweit notwendig, sinnvoll und mit Be-
teiligung der Betroffenen. 

 Die Pflege wasserwirtschaftlicher Bestandsdaten erfolgt zentral 
durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
(LUNG) – eine spürbare Vereinfachung für Landkreise und Städte. 

Das Gesetz wird nun in das parlamentarische Verfahren eingebracht.  
Es bildet gemeinsam mit der neuen Landeswasserstrategie und dem zwei-
ten Teil der Trinkwasserversorgungskonzeption den rechtlichen und stra-
tegischen Rahmen für die Wasserversorgung und den Gewässerschutz in 
Mecklenburg-Vorpommern. „Mit dieser Reform sorgen wir für Verläss-
lichkeit in einer unsicheren Zeit – für unsere Umwelt, unsere Bevölkerung 
und die künftigen Generationen“, so Backhaus abschließend. 

 


